
nimmt ein nachunternehmer oder liefe-
rant sein bindendes angebot zurück, ohne 
sich dies bei angebotsabgabe vorbehalten 
zu haben, liegt darin eine Verletzung vor-
vertraglicher Pflichten. erhält der auftrag-
geber aufgrund der angebotsrücknahme 
einen nahezu sicheren auftrag nicht, muss 
der nachunternehmer/lieferant dem auf-
traggeber den hierdurch entstandenen 
schaden in voller höhe ersetzen (leitsatz 
nach ibr 2014, 716.) 
  OLG Köln, Beschluss vom 21.07.2014  
 – 11 U 10/14

Ein Lieferant machte der Klägerin, die Baulei-
stungen für einen Freizeitpark ausführen 

wollte, am 13.12.2010 ein bis zum 31.01.2011 befri-
stetes Angebot über die Lieferung von Betonfer-
tigteilen. Am 22.12.2010 erklärte sie den Rücktritt 
von diesem Angebot aufgrund „jüngster Auf-
tragseingänge“, durch die das Werk voll ausgela-
stet sei. Die Klägerin konnte des-
halb den Auftrag, auf den sie sich 
beworben hatte, nicht durchfüh-
ren, wodurch ihr ein Gewinn in 
Höhe von rund € 91.000,00 ent-
ging. Gegen diesen Anspruch 
wendet der Lieferant im Wesent-
lichen ein, die Klägerin habe kurz 
vor Weihnachten niedrigere Prei-
se verlangt und das Angebot dadurch abgelehnt. 
Zudem stehe nicht fest, dass ihr der Auftrag auf 
der Grundlage ihres eigenen Angebotes erteilt 
worden wäre. 

die entscheidung des gerichts
Dem erteilt das OLG Köln eine Absage. Der Klä-
gerin stehe jedenfalls dem Grunde nach ein Scha-
densersatzanspruch nach den Grundsätzen des 
Verschuldens bei Vertragsschluss zu. Denn der Klä-
gerin sei durch die pflichtwidrige Abstandnahme 
vom Angebot mit einer hinreichenden bzw. deut-
lich überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein Scha-
den in Gestalt entgangenen Gewinns entstanden. 

Durch das bindende Angebot sei der Klägerin eine 
Rechtsposition eingeräumt worden, die einer ver-
traglichen Option gleichkomme und für deren 
Verletzung der Pflichtige nach rechtsgeschäftlichen 
Grundsätzen auf Ersatz des vollen Schadens hafte. 
Bereits aufgrund des im Rücktrittsschreiben ge-
nannten Grundes sei das Vorbringen, die Klägerin 
habe das Angebot durch das Fordern niedrigerer 
Preise abgelehnt, substanzlos und unerheblich. 

hinweis für die Praxis
Unternehmer verkennen immer wieder, dass An-
gebote, die nicht ausdrücklich als unverbindlich be-
zeichnet werden, bindend sind (§ 145 BGB). Wird 
eine konkrete Annahmefrist nicht bestimmt, ist 
das einem Abwesenden gemachte Angebot für ei-
nen Zeitraum bindend, in dem der Anbietende 
den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Um-
ständen erwarten darf (§ 147 Abs. 2 BGB). Die 
Länge dieser Frist ist unsicher, weil sie von den 
Umständen des Einzelfalles abhängt. Will der An-

bietende verhindern, dass der Ver-
trag durch eine bloße Angebotsan-
nahme zustande kommt, muss er 
sein Angebot mit einem unmiss-
verständlichen Hinweis wie bei-
spielsweise „unverbindlich“ oder 
„freibleibend“ versehen. 

Oftmals ist in der Praxis auch 
nicht bekannt, dass die „Annahme“ 

eines Angebotes unter Erweiterungen, Einschrän-
kungen oder sonstigen Änderungen als Ablehnung 
des Angebotes, verbunden mit einem neuen An-
trag gilt (§ 150 Abs. 2 BGB). Wer beispielsweise ein 
Angebot annimmt, in das Auftragserteilungsschrei-
ben aber Regelungsinhalte aufnimmt, die zuvor 
nicht vereinbart worden sind, lehnt das ursprüng-
liche Angebot ab und macht seinem Vertragspart-
ner ein neues. Letzterer ist frei, dieses geänderte 
Angebot anzunehmen oder sich aufgrund der Än-
derungen auf das Nichtzustandekommen des Ver-
trages zu berufen. Richtiger Ansicht nach hängt di-
ese Rechtsfolge auch nicht davon ab, wie bedeu-
tend die vorgenommenen Änderungen sind. 

Bei Rücknahme bindender 
Angebote droht Schadensersatz!

die wichtigsten entscheidungen des letzten quartals

Falls zu den guten Vorsätzen für das 
Jahr 2015 auch eine Revision Ihrer 
Vertragsbedingungen gehört, dürfen 
wir Sie auf das Angebot unserer 
Kanzlei auf Seite 3 des Newsletters 
verweisen. Es lohnt sich jedenfalls, 
das eigene Vertragswerk in regel-
mäßigen Abständen zu überprüfen, 
um unliebsame Überraschungen vor 
Gericht zu vermeiden. 

Zur Prävention gehört auch die re-
gelmäßige Schulung von Mitarbei-
tern und Führungspersonal, wozu 
sich die auftragsarmen Wintermo-
nate anbieten. Unser diesbezüg-
liches Seminarangebot finden Sie 
auf Seite 8 dieses Newsletters. 

Ansonsten dürfen wir Sie auf einige 
interessante Entscheidungen zum 
Bauvertrags- und Vergaberecht hin-
weisen, die wir in der vorliegenden 
Ausgabe unseres Newsletters für 
Sie kommentiert haben. 

Schließlich freuen wir uns darüber, 
dass unserem Kollegen Becker der 
Fachanwaltstitel für Verkehrsrecht 
verliehen wurde (Seite 6). RA Be-
cker sieht Ihren diesbezüglichen An-
fragen gerne entgegen. 

editOrial

Angebote 
sind 

grundsätzlich 
nicht frei 

widerruflich
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eine stoffpreisgleitklausel des öffent-
lichen auftraggebers von bauleistungen 
ist überraschend und wird nicht Ver-
tragsbestandteil, wenn sie ohne ausrei-
chenden hinweis den auftragnehmer zur 
Vermeidung erheblicher nachteile bei 
stoffpreissenkungen dazu anhält, be-
reits bei seiner Kalkulation von üblichen 
grundsätzen abweichen. 
 BGH, Urteil vom 01.10.2014  
 – VII ZR 344/13

Ein öffentlicher Auftraggeber verweigert die 
Zahlung restlichen Werklohns für die Er-

bringung von Brücken- und Straßenbaulei-
stungen und bezieht sich dabei auf eine von 
ihm in den Vertragsbedingungen vorgegebene 
Stoffpreisgleitklausel. Danach sollen sich die 
Abrechnungspreise ändern, wenn der Preis der 
von der Stoffpreisgleitklausel er-
fassten Stoffe „im Zeitpunkt des 
Einbaus bzw. der Verwendung“ 
von dem vorgegebenen „Markt-
preis“ nach oben oder nach un-
ten abweicht. Die Klausel, die 
der Auftraggeber aus dem Verga-
behandbuch für den Straßen- 
und Brückenbau entnommen 
hat, ist nicht nur sehr umfangreich (zehn Absät-
ze), sondern enthält auch komplizierte Rechen-
schritte und Bezugsgrößen. Während das Land-
gericht den Anspruch des Unternehmens noch 
für gegeben hält, wird dies vom Oberlandesge-
richt mit dem Hinweis zurückgewiesen, die 
Stoffpreisgleitklausel sei hinreichend transpa-
rent und damit zwischen den Parteien wirksam 
vereinbart. 

die entscheidung des gerichts
Dies sieht der als Revisionsinstanz angerufene 
Bundesgerichtshof anders. Er hält die Stoff-
preisgleitklausel, soweit sie den Abzug von „er-
sparten Minderaufwendungen“ betrifft, wegen 
ihres überraschenden Charakters gemäß § 305 
c Abs. 1 BGB für unwirksam, sodass sie im vor-
liegenden Vertragsverhältnis nicht angewendet 
werden kann. Die Regelungen der Stoffpreis-
gleitklausel zur Herabsetzung der Vergütung 

wegen „Minderaufwendung“ seien derart unge-
wöhnlich, dass der typische Kundenkreis (Bau-
unternehmen) nicht mit ihnen rechnen muss. 
zwar räumt der BGH ein, dass Preisgleitklau-
seln geeignet sind, die im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses noch nicht überschaubaren 
Marktrisiken auf beide Vertragspartner in ob-
jektiv angemessener Weise zu verteilen und da-
mit auch das unternehmerische Risiko zu redu-
zieren. Die vom Gericht zu beurteilende Klau-
sel enthielt jedoch eine Regelung, dass der Auf-
tragnehmer bereits bei seiner Kalkulation einen 
fiktiven Preis zugrunde zu legen hat, der nicht 
mit dem Preis übereinstimmt, den er aufgrund 
der aktuellen Marktpreise redlicherweise sei-
nem Angebot zugrunde legen kann. Er muss 
vielmehr von einem sogenannten „Marktpreis“ 
ausgehen, der ihm vom Auftraggeber vorgege-
ben wird. Dies kann nach einer Beispielsrech-

nung des Bundesgerichtshofs 
dazu führen, dass bei einer 
Preissenkung der Auftragneh-
mer am Ende überhaupt keine 
Vergütung mehr für seine Lei-
stung enthält.  

hinweis für die Praxis
Für den öffentlichen Auftragge-

ber ist die Entscheidung des BGH unerfreulich, 
weil dieser die entstandene Regelungslücke 
auch nicht im Wege einer ergänzenden Ver-
tragsauslegung füllen will. Denn der BGH 
kann keine Anhaltspunkte dafür finden, wie die 
Parteien den Vertrag gestaltet hätten, wenn ih-
nen die nicht beachtete Unwirksamkeit der 
Klausel bewusst gewesen wäre. An diesem Bei-
spiel wird wieder einmal deutlich, welche dra-
stischen Konsequenzen bei einer AGB-Widrig-
keit von Vertragsklauseln drohen können. Um-
so mehr muss gerade auf Auftraggeberseite da-
rauf geachtet werden, dass die verwendeten All-
gemeinen Vertragsbedingungen nicht 
AGB-widrig sind oder möglicherweise werden. 
Dies kann nur durch eine regelmäßige Revision 
der Vertragsbedingungen sichergestellt werden. 
Wir dürfen in diesem Zusammenhang auf un-
ser Angebot auf Seite 1 des Newsletters verwei-
sen.  

Unwirksamkeit von Stoffpreis-
gleitklauseln des AG

die wichtigsten entscheidungen des letzten quartals
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Eine Kalkulati-
on mit vom AG 
vorgegebenen 

Marktpreisen ist 
unzumutbar

update zu agb-
widrigen Klauseln
In unserem letzten Newsletter hatte 
Rechtsanwalt Bach eine Entschei-
dung des BGH vom 20.03.2014 zur 
sogenannten Kombi-Sicherheit kom-
mentiert. Konkret ging es darum, 
dass in vielen Bauverträgen unwirk-
same Vereinbarungen über die Stel-
lung von Vertragserfüllungs- und 
Gewährleistungssicherheiten enthal-
ten sind, was bei Eintritt des Siche-
rungsfalles dazu führt, dass die 
Bank oder Versicherung die Auszah-
lung der Bürgschaftssumme verwei-
gert.

Nunmehr liegt eine Entscheidung 
des OLG Dresden vom 23.04.2014 
vor, mit der weitere vertragliche Ein-
schränkungen bei der Stellung von 
Bürgschaften als AGB-widrig erklärt 
werden. So ist es unzulässig, wenn 
der AN die von ihm gestellte Ver-
tragserfüllungsbürgschaft erst dann 
in eine Gewährleistungsbürgschaft 
umwandeln darf, nachdem er vom 
AG die Schlusszahlung erhalten hat 
und alle seine Ansprüche erfüllt 
sind. Denn auf diese Weise hätte es 
der AG in der Hand, den Zeitpunkt 
des Austauschs der Bürgschaften 
beliebig hinauszuzögern. Des Wei-
teren ist es nach Auffassung des 
Gerichts unzulässig, wenn der Bür-
ge nicht aufrechnen darf, selbst 
wenn es unbestrittene oder rechts-
kräftig festgestellte Forderungen des 
AN gibt. 

Die Entscheidung des OLG Dresden 
hatte zur Konsequenz, dass der 
Bürge wegen der Unwirksamkeit der 
Sicherungsabrede keine Zahlung 
leisten muss. Der Auftraggeber 
stand also am Ende mit leeren Hän-
den dar, weil er aufgrund der gestell-
ten Bürgschaft auf einen Einbehalt 
verzichtet hatte. Auch in diesem Fall 
zeigt sich wieder einmal, wie wichtig 
AGB-konforme Vertragsklauseln 
sind.

aKtuelles
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Jedes größere Bauunternehmen verfügt über 
Vertragsbedingungen für Nachunternehmer-

verträge. Gleiches gilt für Bauherren, die ihre 
Projekte im Wege der Einzelvergabe realisieren. 
Häufig werden auch Architekten oder bauleiten-
de Ingenieure von Bauherren gefragt, ob sie ei-
nen „wasserdichten Bauvertrag“ empfehlen 
könnten.

Die Vertragswerke enthalten nicht selten 
Klauseln, die den Auftraggeber übermäßig be-
günstigen und deshalb dem Recht der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (ge-
regelt in den §§ 305 ff. BGB) wi-
dersprechen. Kommt es im 
Streitfall zu einer gerichtlichen 
Überprüfung, führt dies dazu, 
dass die Regelung für rechtswid-
rig erklärt wird, was deren ersatz-
losen Wegfall zur Folge hat. Das 
ist für den Auftraggeber beson-
ders dann unangenehm, wenn es sich um wich-
tige Punkte wie die Vereinbarung von Vertrags-
erfüllungs- und Gewährleistungssicherheiten 
oder einer Vertragsstrafe handelt.

ganzheitliche betrachtung nötig
In den letzten Jahren gab es zwei Entwicklungen, 
die den Entwurf rechtssicherer Bauverträge nicht 
einfacher gemacht haben. Zum einen wird häu-
figer als früher das gesamte Vertragswerk be-
trachtet und nicht nur die einzelne Regelung, z.
B. zur Vertragsstrafe. So kann sich die Unwirk-
samkeit einer für sich genommen wirksamen 
Vertragsstrafenregelung auch daraus ergeben, 
dass an anderer Stelle im Bauvertrag geregelt ist, 
dass Schlechtwettertage grundsätzlich die Bau-
zeit nicht verlängern (BGH, IBR 2008, 143). 
Die Rechtsprechung steht hier noch am Anfang. 
Wenn beispielsweise im Vertrag geregelt ist, dass 
bei nicht unverzüglicher Anzeige einer Behinde-
rung keinerlei Anspruch auf Fristverlängerung 
besteht, könnte auch dies vor Gericht zur Un-
wirksamkeit der Vertragsstrafe führen, denn es 
sind Fälle denkbar, wo den Auftragnehmer an 
der unterbliebenen Behinderungsanzeige kein 
Verschulden trifft. Deshalb ist es wichtig dass al-
le vorhandenen Vertragswerke mit einer „ganz-
heitlichen Betrachtung“ auf solche Risiken der 

Unwirksamkeit überprüft werden. Erst recht ist 
es nicht zu empfehlen, die eigenen Verträge aus 
Versatzstücken anderer Verträge zusammenzu-
setzen, da hierbei das Risiko der „Nichtaufeinan-
derabgestimmheit“ der einzelnen Regelungen 
besonders groß ist. 

transParenzgebOt beachten 
Ein zweiter Aspekt der häufiger als früher von den 
Gerichten beachtet wird ist das sogenannte „Trans-
parenzgebot“. Gemäß § 307 Abs. 21 Satz 3 BGB 

kann sich die Unwirksamkeit von 
Vertragsklauseln auch daraus erge-
ben, dass sie nicht klar und ver-
ständlich formuliert sind bzw. un-
terschiedliche Auslegungen zulas-
sen. So hat das Berliner Kammer-
gericht entschieden, dass die Ver-
tragsstrafenregelung, wie sie die 
Deutsche Bahn für Bauaufträge in 

ihren Vertragsbedingungen verwendet, in vielen Fäl-
len entweder nicht vereinbart ist oder gegen das 
Transparenzgebot verstößt (KG, IBR 2014, 469). 
Das Urteil zeigt im Übrigen auf, dass man die Ver-
wendung von alternativ anzukreuzenden oder einzu-
tragenden Varianten in Vertragswerken auf das abso-
lut Notwendigste beschränken sollte, weil das Risiko 
dass Punkte falsch oder missverständlich ausgefüllt 
werden ist erheblich.

„durchstellen“ nicht zu emPfehlen
Aus den gleichen Gründen kritisch ist das „Durch-
stellen“ von Vertragsbedingungen 
aus dem Generalunternehmerver-
trag an die Nachunternehmer. Die 
typische Formulierung lautet: „Ver-
tragsbestandteil sind auch alle ein-
schlägigen Regelungen des Ver-
trages zwischen dem GU und dem 
AG!“ Ohne Einbeziehung und Bei-
fügung der Vertragsunterlagen be-
wirkt eine solche Regelung nichts außer etwaiger 
Unklarheit. Selbst wenn das komplette Vertragswerk 
einbezogen und dem Vertrag beigefügt wird, besteht 
die Gefahr der AGB-rechtlichen Unwirksamkeit we-
gen eines Verstoßes gegen das Transparenzgebot, da 
plötzlich unterschiedliche Regelungen für die glei-
chen Sachverhalte vorhanden sind oder wirksame 

Regelungen im eigenen Vertragswerk durch unwirk-
same Vorschriften in dem anderen Vertragswerk „in-
fiziert“ werden. Wir empfehlen deshalb, die Lei-
stungspflichten („Bausoll“) durch individuelle Ver-
einbarungen im Verhandlungsprotokoll möglichst  
1 : 1 an die Nachunternehmer durchzustellen, nicht 
aber die rechtlichen Rahmenbedingungen. 

wrd-musterVertrag
Wir haben für unsere Mandanten einen Musterver-
trag entwickelt, der aus einem Verhandlungsproto-
koll und zusätzlichen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen (ZVB) besteht. Im 
Verhandlungsprotokoll werden die für das konkrete 
Bauvorhaben spezifischen Besonderheiten geregelt 
und insbesondere dafür Sorge getragen, dass der Un-
ternehmer diejenige Leistung zu erbringen hat, die 
der AG seinem Vertragspartner schuldet. Die ZVB 
enthalten standardisierte Regelungen zu rechtlichen 
Rahmenbedingungen, über die im Regelfall nicht 
mehr verhandelt wird. Zu diesem Vertragspaket ge-
hören außerdem ein Nachverhandlungsprotokoll 
sowie eine Handlungsanleitung zum Ausfüllen der 
Verhandlungsprotokolle mit Kurzerläuterungen. 
Für kleinere Aufträge haben wir zusätzlich eine Kurz-
version des Bauvertrages entwickelt, die fünf Seiten 
umfasst und nur die notwendigsten zentralen Rege-
lungen beinhaltet. 

Sollte an diesem Vertragspaket Interesse be-
stehen, berechnen wir für die Übertragung der 
Nutzungsrechte an sämtlichen Vertragsbestand-
teilen ein pauschales Honorar von € 490,00 

(netto). 
Falls einzelne Vertragstexte 

den individuellen Erfordernis-
sen angepasst werden müssen, 
stehen wir dafür nach geson-
derter Honorarvereinbarung zur 
Verfügung. Falls gewünscht, 
führen wir eine Inhouse-Schu-
lung in Ihrem Unternehmen 

durch, um Ihren verantwortlichen Mitarbeitern 
das Vertragspaket im Einzelnen zu erläutern.

ansPrechPartner
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Frau 
Goltz (jana.goltz@wrd.de), die Ihre Anfrage an die 
zuständigen Rechtsanwälte weiterleiten wird.

Unsere Empfehlungen für AGB-konforme 
Bauverträge

in eigener sache: wrd-VertragsPaKet

AGB-konforme 
Vertrags-

gestaltung 
ist eine

Daueraufgabe

Leistungssoll 
durchstellen, 

Vertragsbedin-
gungen individu-

alisieren



die Vergabestelle darf sich nicht auf die 
Verletzung der rügefrist berufen, wenn 
sie den zeitpunkt des Versands der bie-
terinformation so wählt, dass sich die 
frist zur einreichung eines nachprü-
fungsantrags auf drei tage verkürzt. 
 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 05.11.2014   
 –  Verg 20/14

Die Vergabestelle schrieb den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung über Werbeeinblen-
dungen im Kino öffentlich aus. 
Die Bieterinformation gemäß  
§ 101 a GWB versandte die Ver-
gabestelle per Telefax am Grün-
donnerstag, 17.04.2014, gegen 
17:00 Uhr. Die als Bieter betrof-
fene Antragstellerin hatte ihren 
Betrieb bereits geschlossen, so-
dass die Geschäftsführung von 
der Absage frühestens im Laufe des Dienstags 
nach Ostern, also am 22.04.2014, hätte Kennt-
nis nehmen können. Da die Antragstellerin auf-
grund des Versands der Bieterinformation den 
Auftrag rechnerisch am Montag, 28.04.2014, 
hätte erteilen können, blieb der Antragstellerin 
noch eine Restzeit von dreieinhalb Werktagen 
bis zum Freitag, 25.04.2014, in der sie sich 
überlegen konnte, einen Nachprüfungsantrag 
zu stellen, einen Rechtsanwalt zu mandatieren 
und sich von ihm beraten und ihm die erforder-
lichen Informationen zukommen zu lassen. 

die entscheidung des gerichts
Das OLG Düsseldorf weist zunächst darauf 
hin, dass die Wahrung der Rügeobliegenheit 
durch den Antragsteller zwingende Vorausset-
zung für einen Nachprüfungsantrag ist. Das 
OLG Düsseldorf verkennt jedoch nicht, dass 
bei der vorliegenden Fallkonstellation aus der 
Sicht des Antragstellers anzunehmen ist, dass 
die Vergabestelle durch die Wahl des Zeit-
punktes des Versands der Bieterinformation die 
Überprüfungsfrist für die Bieter bewusst redu-
zieren möchte, wodurch eine effektive Inan-
spruchnahme der bestehenden Rechtsschutz-
möglichkeiten beschränkt oder verhindert wird. 
Das OLG macht das „Spiel“ des Auftraggebers 
nicht mit. Es weist mit deutlichen Worten da-
rauf hin, dass die Wirksamkeit der Rechts-
schutzvorschriften des GWB nur dann gewähr-

leistet sind, wenn einem Bieter ausreichend Zeit 
verbleibt, um einen möglichen Vergaberechts-
verstoß zu rügen und einen Vergabenachprü-
fungsantrag sorgfältig vorzubereiten. In Erwei-
terung der gesetzlichen Vorschriften sieht sich 
das OLG Düsseldorf als befugt, diejenigen 
Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet erschei-
nen, die objektiv eingetretene Erschwerung 
eines effektiven Rechtsschutzes auszugleichen, 
um die Wirksamkeit des Rechtsschutzes wie-
derherzustellen. Hierzu nimmt das OLG Düs-

seldorf an, dass die Wartezeit 
zwischen Versand der Bieterin-
formation und der anschlie-
ßenden Zuschlagserteilung im 
vorliegenden Fall nicht in Lauf 
gesetzt worden sind. Das OLG 
Düsseldorf nimmt zudem an, 
dass ein Bieter im vorliegenden 
Fall berechtigt wäre, ohne vor-

herige Rüge einen Nachprüfungsantrag zu stel-
len. 

hinweis für die Praxis
Die vorliegende Fallkonstellation einer „kre-
ativen“ zeitlichen Gestaltung des Versands 
der Bieterinformation ist auch vor den Weih-
nachtsfeiertagen wieder aktuell. Versendet ei-
ne Vergabestelle die Informationsschreiben 
am Abend des 23.12.2014, bestünde theore-
tisch die Möglichkeit, dass die Bieter die drei 
verbleibenden Arbeitstage bis zur Aufhebung 
des Zuschlagsverbotes (05.01.2015) nicht 
nutzen können, um effektiv Rechtsschutz in 
Anspruch zu nehmen. In diesem Fall ist da-
von auszugehen, dass die Wartefrist des § 101 
a GWB nicht läuft. Gleichwohl besteht trotz 
der deutlichen Worte des OLG Düsseldorf 
für die Praxis nach wie vor eine Unsicherheit, 
da die Ausführungen des Gerichts die Ent-
scheidung nicht tragen. In rechtlicher Hin-
sicht handelt es sich hierbei um eine „private 
Rechtsansicht“ der Mitglieder des Senates. 
Rechtssicherheit besteht daher in einer Situa-
tion wie der vorliegenden für die Bieter nicht. 
Bieter sind am besten beraten, wenn diese in-
nerhalb der Wartefrist des § 101 a GWB einen 
Nachprüfungsantrag einreichen und gleich-
zeitig rügen.  

Bei „kreativem“ 
Versand der 

Bieterbenach-
richtigung keine 

Rügefrist
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Voraussetzung für eine erstattung der Ko-
sten eines vorgerichtlich eingeholten sach-
verständigengutachtens ist regelmäßig, 
dass die beauftragung des Privatgutach-
ters unter berücksichtigung der konkreten 
umstände des einzelfalls nach zeitpunkt, 
inhalt und umfang bei objektiver, verstän-
diger sicht dem vermeintlich geschädigten 
auftraggeber erforderlich erscheinen durf-
te. andernfalls fehlt zudem - nach den 
grundsätzen der sog. psychischen Kausa-
lität („herausforderung“) - der notwendige 
zurechnungszusammenhang. 
 OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.08.2013  
 –  22 U 4/13

Der Auftraggeber klagt gegen den pla-
nenden Architekten und den ausführen-

den Werkunternehmer wegen mangelhafter 
Ausführung der Zimmererarbeiten. Als Teil des 
eingeklagten Schadensersatzes verlangt er unter 
anderem Ersatz der Kosten für einen vorgericht-
lich tätigen Privatgutachter. Er stützt seinen An-
spruch auf das Argument der Waffengleichheit. 
Da er zwei Sachkundige, nämlich einem Archi-
tekten und einem Werkunternehmer, in An-
spruch nehmen wollte, sei er auf die  Sachkunde 
durch ein Privatgutachter angewiesen gewesen. 

Die von dem beauftragten 
Gutachter gerügten Mängel wa-
ren überwiegend von dem Zim-
mermannsbetrieb schon vor Be-
ginn des Gerichtsverfahrens be-
hoben worden. Die übrigen vom 
Auftraggeber noch behaupteten 
weiteren Mängel haben sich bei 
der gerichtlichen Beweisaufnah-
me nicht bestätigt.  Der Auftraggeber argumen-
tiert, dass die Gutachterkosten trotzdem anteilig 
erstattungsfähig seien, da der Gutachter schließ-
lich Mängel gefunden habe, die auch behoben 
wurden. Das Landgericht weist die Klage zu den 
Gutachterkosten komplett  ab und führt zur Be-
gründung aus, unabhängig davon ob die von 
dem Gutachter gerügten Mängel teilweise vor-
gelegen hätten seien die Kosten für die Einho-
lung eines vorgerichtlichen Gutachtens nicht er-
stattungsfähig. Gegen die diesbezügliche Kla-

geabweisung wendet sich der Auftraggeber er-
folglos mit der Berufung.

die entscheidung des gerichts
Nach dieser erst kürzlich veröffentlichten Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf sind die Kosten 
eines vom Auftraggeber einge-
holten Privatgutachtens nur un-
ter engen Voraussetzungen er-
stattungsfähig. Das OLG nutzt 
die Gelegenheit, um die Voraus-
setzungen eines Erstattungsan-
spruchs darzulegen. 

Eine Erstattung der Kosten 
eines vom Auftraggeber vorge-
richtlich beauftragten Sachverständigen kommt 
nur in Betracht, wenn die Beauftragung des 
Gutachters unter Berücksichtigung der kon-
kreten Umstände des Einzelfalls nach Zeit-
punkt, Inhalt und Umfang des Auftrags bei ob-
jektiver verständiger Sicht dem Auftraggeber er-
forderlich erscheinen musste. Für diesen Zu-
sammenhang verwendet das OLG den Begriff 
der „psychischen Kausalität“. Damit ist ge-
meint, dass sich der Auftraggeber herausgefor-
dert fühlen darf, einen Sachverständigen hinzu-
ziehen. 

Wird ein Architekt im Rahmen der vertrag-
lichen Bauüberwachung tätig 
bzw. nur zu dem Zweck beauf-
tragt, ganz allgemein die Quali-
tät der Bauleistungen zu über-
prüfen, fehlt es  an dem erforder-
lichen Zusammenhang zwischen 
Mangel und Schaden, sodass der 
Auftraggeber keinen Erstat-
tungsanspruch hat.

Das Argument der Waffengleichheit lässt das 
OLG ebenfalls nicht gelten. Es meint, dass der 
Auftraggeber durch die im Hinblick auf die 
Symptomtheorie reduzierte Darlegungslast bei 
der Geltendmachung etwaiger Mangelansprü-
che auf die Rüge der Mangelerscheinung („Sym-
ptoms“) beschränken kann. Er ist daher nicht 
gehalten, bereits außergerichtlich Feststellungen 
zur Ursache der Mängel durch einen Sachver-
ständigen treffen zu lassen. Zudem ist es grund-
sätzlich Sache des Auftragnehmers, wie er die 

Mangelbeseitigung durchführt, sodass auch der 
Auftraggeber auch nicht klären muss, wie die 
Mangelbeseitigung durchzuführen ist. 

Schließlich weist das OLG auf den Grund-
satz der Schadensminimierung hin, der den Ge-
schädigten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 

dass sich der Schaden durch sein 
Verhalten nicht vergrößert. Die-
ser Grundsatz führt im vorlie-
genden Fall dazu, dass der Auf-
traggeber den Umfang des Auf-
trags des von ihm hinzugezo-
genen Privatgutachters nicht 
übermäßig ausweiten darf. 

hinweis für die Praxis
Das „übliche“ Vorgehen einen Sachverstän-
digen zu beauftragen, um Mängel „zu suchen“, 
wie es beispielsweise von Wohnungseigentums-
gemeinschaften zum Ende der Gewährlei-
stungszeit häufig praktiziert wird, führt nicht 
zur Erstattungsfähigkeit der Kosten. 

Erstattungsfähig werden die Kosten eines 
vorgerichtlichen eingeholten Gutachtens je-
doch dann sein, wenn der Auftragnehmer die 
Mangelbeseitigung verweigert. In diesem Fall 
darf sich der Auftraggeber herausgefordert füh-
len, einen Sachverständigen mit der Ermittlung 
der Mangelursache sowie den Kosten der Man-
gelbeseitigung zu beauftragen. Ein solches Gut-
achten ist regelmäßig Grundlage einer Klage. 

Auftragnehmer können sich unter Berufung 
auf diese Entscheidung gegen Gutachterkosten 
wehren, da es  nach den vom OLG Düsseldorf 
aufgestellten Grundsätzen nicht darauf an-
kommt, ob und wie viele Mängel der Privatgut-
achter tatsächlich feststellt. 

Auftraggebern ist zu raten, erst einmal selbst 
eine Mängelrüge zu schreiben bzw. von einem 
Gutachter schreiben zu lassen. Die Kosten hier-
für müssen sie selbst tragen. Wenn der Auftrag-
nehmer die  Mängel dann nicht innerhalb an-
gemessener Frist beseitigt, kann immer noch 
ein Gutachten in Auftrag gegeben werden, 
wenn das tatsächlich notwendig ist (etwa um 
die Höhe des einzuklagenden Kostenvorschuss 
beziffern zu können).   

Zur Erstattungsfähigkeit der Kosten eines 
vorgerichtlich eingeholten Privatgutachtens

wichtige entscheidungen

Kosten für nur 
vorbeugend ein-
geholte Gutach-

ten sind nicht  
erstattungsfähig

Bei einfachen 
Mängeln 

reicht 
eine Rüge 

der Symptome



ein aufrechnungsverbot in allgemeinen 
geschäftsbedingungen ist unwirksam, 
wenn die aufrechnung mit unbestrittenen 
und mit rechtskräftig festgestellten ge-
genforderungen zulässig ist, die aufrech-
nung mit anderen gegenforderungen aus 
dem gleichen Vertragsverhältnis jedoch 
ausgeschlossen wird. das gilt auch im 
unternehmerischen rechtsverkehr.

Viele Lieferbedingungen von Baustoffliefe-
ranten enthalten Aufrechnungsverbote, 

die die Aufrechnung mit sämtlichen Gegenfor-
derungen des Bestellers ausschließen, die nicht 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

Bereits vor einigen Jahren hatte der BGH 
entschieden, dass eine entspre-
chende Klausel in einem vorfor-
mulierten Architektenvertrag 
unwirksam ist, weil der Auftrag-
geber dadurch verpflichtet wird, 
auch für eine mangelhafte Ar-
chitektenleistung, die bereits zu 
einem Schaden am Bauwerk ge-
führt hat, trotzdem die volle Ar-
chitektenvergütung zahlen zu müssen. Aller-
dings besteht beim Architektenvertrag die Be-
sonderheit, dass eine Mangelbeseitigung nur in 
den seltensten Fällen in Frage kommt, weil der 
Mangel bereits im Bauwerk verkörpert ist. Ein 
Zurückbehaltungsrecht (welches in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen nicht ausgeschlos-
sen werden kann) nützt dem Auftraggeber also 
nichts, da er ja nur einen aufrechenbaren Scha-
denersatzanspruch besitzt.

Das OLG Nürnberg hat nunmehr mit Urteil 
vom 20.08.2014 – 12 U 2119/13 entschieden, 
dass auch bei einem Betonliefervertrag ein ent-
sprechendes Aufrechnungsverbot unwirksam 
ist. 

Der Auftragnehmer hatte eingewandt, der 
gelieferte Beton habe nicht die vertraglich vor-
gegebenen Eigenschaften aufgewiesen. Durch 
das Entfernen des untauglichen Betons und er-
neutes Einbringen sei ihm ein Schaden von 
knapp € 50.000 entstanden. Hierauf verweiger-
te er die Bezahlung der Rechnungen für den ge-
lieferten Beton. Der Betonlieferant hielt dies 

wegen des in seinen Lieferbedingungen enthal-
tenen Aufrechnungsverbots für andere als unbe-
strittene und rechtskräftig festgestellte Forde-
rungen für unzulässig.

Unter Juristen wurde schon länger disku-
tiert, dass es unlogisch ist, dass ein Zurückbehal-
tungsrecht wegen mangelhafter Leistungser-
bringung durch Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen nicht ausgeschlossen werden kann, ein 
Aufrechnungsverbot von strittigen Schadener-
satzforderungen aus dem gleichen Vertragsver-
hältnis jedoch zulässig sein soll (§ 308 Abs. 3 
BGB). Hier enthält das BGB tatsächlich einen 
Widerspruch, der nun von der Rechtsprechung 
in der Weise gelöst wird, dass man sich über den 
Wortlaut von § 308 Abs. 3 BGB hinwegsetzt 

und solche Aufrechnungsver-
bote als wesentliche Benachteili-
gung des Bestellers nach § 307 
BGB als unwirksam ansieht. 

hinweis für die Praxis
Wir gehen davon aus, dass sich 
weitere Gerichte dieser Auffas-
sung anschließen werden. Das 

bedeutet für die Besteller zunächst, dass sie sich 
bei mangelhaften Lieferungen, die zu einem 
Schaden geführt haben, nicht auf das Aufrech-
nungsverbot verweisen lassen müssen.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass 
sich ähnliche Klauseln in vielen Bürgschaftsmu-
stern finden. Dort steht häufig, dass sich der 
Bürge nicht auf die Einrede der Aufrechenbar-
keit berufen kann, es sei denn, dass die zur Auf-
rechnung gestellte Forderung unstrittig oder 
rechtskräftig festgestellt wäre.

Zu Ende gedacht könnten solche Formulie-
rungen auch in Bürgschaften unwirksam sein, 
was wiederum dazu führen könnte, dass die ge-
samte Sicherungsabrede von der Unwirksamkeit 
erfasst wird und der Auftraggeber auch bei völlig 
unstrittigen Mängeln, die Gewährleistungs-
bürgschaft nicht mehr in Anspruch nehmen 
kann.

Wir empfehlen, die Bürgschaftsmuster ent-
sprechend zu überarbeiten und die Einrede der 
Aufrechenbarkeit grundsätzlich nicht mehr 
auszuschließen.    

Betonliefervertrag: 
Aufrechnungsverbot unwirksam

wichtige entscheidungen

Die Entschei-
dung kann auch 
Konsequenzen 

für Bürgschaften 
haben

Neben der Spezialisierung auf das Ar-
beitsrecht hat Rechtsanwalt Becker En-
de 2014 auch den Fachanwaltstitel für 
Verkehrsrecht von der Rechtsanwalts-
kammer Berlin verliehen bekommen. 
RA Becker unterstützt unsere Man-
danten sowohl im Verkehrszivilrecht als 
auch im Ordnungswidrigkeitenrecht und 
Verkehrs-Strafrecht sowie dem Recht 
der Fahrerlaubnis. Er vertritt unsere 
Mandanten regelmäßig bei

Schadenregulierung nach einem 
Verkehrsunfall
Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen bei Fahrzeug-
schaden (sowohl im Kasko- als 
auch Haftpflichtfall)
Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen bei Personen-
schäden (Schmerzensgeld, 
Schadenersatz, Erwerbsscha-
den, Verdienstausfall etc.)
Durchsetzung Ihrer Interessen 
gegenüber den Versicherungen
Verteidigung in Verfahren wegen 
Ordnungswidrigkeiten, insbeson-
dere wegen überhöhter Ge-
schwindigkeit, Anfechtung einer 
Blitzermaßnahme, Einspruch ge-
gen Bußgeldbescheide z. B. bei 
zu geringem Abstand oder Rot-
lichtverstößen etc.
Verteidigung in Verkehrsstrafsa-
chen, insbesondere nach 
Fahrten unter Alkohol oder Dro-
gen, Unfallflucht, Gefährdung 
des Straßenverkehrs, Fahren 
ohne Fahrerlaubnis oder fahrläs-
siger Körperverletzung etc. 
Vertretung in Verwaltungsverfah-
ren vor der Führerscheinbehör-
de sowie beim „Retten des Füh-
rerscheins“ und Wiedererlangen 
der Fahrerlaubnis

Bei Fragen hierzu erreichen Sie RA 
Becker unter stephan.becker@wrd.de.

•

•

•

•

•

•

•

unser team
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                                stephan becker
nicht nur Fachanwalt für  

Arbeitsrecht, sondern nun 

auch fachanwalt für          
             Verkehrsrecht



Veranstaltungen, auf denen  
Berufsträger unserer Kanzlei im 
nächsten Quartal als Referenten 
auftreten

Verantwortung des Planers
bei der Objektüberwachung
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 20.01.2015, Berlin
Veranstalter: 
Technische Universität Berlin

werklohnansprüche  
rechtssicher durchsetzen
referent: RA Hendrik Bach
termin/Ort: 03.02.2015, Hünfeld
Veranstalter: BHE Akademie

bauleitertag leipzig -  
gestörter bauablauf
referent: RA Hendrik Bach
termin/Ort: 05.02.2015, Leipzig
Veranstalter: 
Bauakademie Sachsen

bestandsschutz versus brand-
schutz: anpassungspflichten 
und haftungsfragen
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 
05.03.2015, Nürnberg
17.03.2015, München
Veranstalter: Siemens AG

haftung des errichters bei  
Planung und errichtung von  
sicherheitstechnischen anlagen
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 
19.03.2015, Großbeeren
Veranstalter: BK Video GmbH

interdisziplinäres seminar zum 
nachtragsmanagement am bau
referenten: RA Bernd Kimmich
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes
termin/Ort: 11.03.2015, Köln
Veranstalter: 
Bundesanzeiger Verlag
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1. die bauüberwachung durch den archi-
tekten darf sich auch bei einfachen, gän-
gigen tätigkeiten nicht darauf beschrän-
ken, die von den jeweiligen 
auftragnehmern vorgelegten Papiere zur 
vorgesehenen bauausführung (hinsicht-
lich materialien bzw. arbeitsweisen) einer 
bloßen durchsicht vom büroschreibtisch 
aus zu unterziehen. Vielmehr muss der 
wegen seiner besonderen fachkunde mit 
der bauüberwachung betraute architekt 
seine fachkunde auch vertragsgemäß 
dahingehend einsetzen, dass er – zumin-
dest stichprobenhaft – überprüfungen an 
Ort und stelle vornimmt.  
2. bei typischen gefahrenquellen bzw. 
kritischen bauabschnitten gelten ver-
schärfte anforderungen an die bauüber-
wachung durch den architekten.  
3. liegen mängel des bauwerks vor, die 
im rahmen einer ord-
nungsgemäßen bauüber-
wachung typischerweise 
entdeckt werden mussten, 
so spricht der anscheins-
beweis für eine bauauf-
sichtspflichtverletzung des 
architekten.  
 OLG Düsseldorf, Urteil vom 
06.11.2012; BGH, Beschluss vom 
17.09.2014 (Nichtzulassungsbeschwerde 
zurückgewiesen)  
 – 23 U 156/11 –

Ein Bauherr verlangt von den mit den Lei-
stungsphasen 1 bis 8 beauftragten Archi-

tekten Schadensersatz in Höhe von 1,55 Mio. € 
mit der Begründung, sie seien infolge fehler-
hafter Bauüberwachung dafür verantwortlich, 
dass – entgegen eines Baugrundgutachtens – 
statt raumbeständigem Recyclingmaterial zum 
Teil nicht raumbeständige Schlacke eingebaut 
wurde. Dadurch ist es zu Setzungsschäden an 
der Halle gekommen. 

die entscheidung des gerichts
Das OLG Düsseldorf spricht dem Bauherrn 
dem Grunde nach einen Anspruch wegen Ver-

letzung der Bauüberwachungsverpflichtung zu. 
Es hebt hervor, dass auch handwerkliche Selbst-
verständlichkeiten zumindest stichprobenartig 
überprüft werden müssen. Die Kontrolle von 
Lieferscheinen/Rechnungen oder Tagesrappor-
ten darf deshalb nicht einer bloßen Durchsicht 
vom Büroschreibtisch aus unterzogen werden, 
vielmehr sei eine Überprüfung an Ort und Stel-
le erforderlich. Bei typischen Gefahrenquellen 
und kritischen Bauabschnitten, wozu beispiels-
weise Betonierungs- und Bewehrungsarbeiten, 
aber auch Ausschachtungs- und Unterfan-
gungsarbeiten gehören, muss der Architekt die 
Arbeiten besonders intensiv beobachten und 
überprüfen. Das gilt insbesondere dann, wenn 
Arbeiten durch den weiteren Baufortschritt der 
Prüfung entzogen werden. 

hinweis für die Praxis
Bauüberwachende Architekten müssen beach-

ten, dass sie bei Fehlern im Rah-
men der Leistungsphase 8, ne-
ben der ausführenden Firma, ge-
samtschuldnerisch haften und 
ihren Vertragspartnern im Fall 
von Mängeln am Bauwerk Be-
weiserleichterungen zugutekom-
men. Zwar muss grundsätzlich 
derjenige die Pflichtverletzung 

beweisen, der einen Schaden geltend machen 
will. Liegen jedoch Mängel vor, die typischer-
weise entdeckt werden mussten, spricht ein so-
genannter Anscheinsbeweis für eine schuldhafte 
Bauaufsichtspflichtverletzung des Architekten. 
In einem solchen Fall muss der Architekt diesen 
Anscheinsbeweis durch die Darlegung einer 
hinreichenden Bauaufsicht entkräften. Erst 
wenn ihm dies gelungen ist, muss der Bauherr 
die dennoch behauptete Pflichtverletzung be-
weisen. Da Mängel/Schäden an Bauwerken oft-
mals erst Jahre nach Ausführung der Arbeiten 
in Erscheinung treten, muss der Bauüberwa-
cher seine Tätigkeit beweiskräftig dokumentie-
ren. Er muss in einem Haftungsprozess konkret 
darlegen, wer, wann, welche Arbeitsschritte 
überwacht hat. Die beweiskräftige Dokumen-
tation in Schriftform kann beispielsweise im 
Bautagebuch erfolgen.  

Haftung für Bauüberwachungs-
pflichtverletzungen

die wichtigsten entscheidungen des letzten quartals termine

Bauüber- 
wachung muss 
beweiskräftig 
dokumentiert 

werden



Auch im 1. Quartal 2015 bieten wir wieder bau-
rechtliche Schulungen an. Dabei differenzie-

ren wir nach den Seminaren, die wir für einen 
offenen Teilnehmerkreis in unserer Kanzlei 
durchführen und unsere „Inhouse-Schulungen“, 
die wir bei unseren Mandanten vor Ort realisie-
ren. Unsere offenen Schulungen im 1. Quartal 
2015 sind nachfolgend aufgeführt. Besonders 
hervorheben dürfen wir unsere zweitägige Bau-
leiterschulung, die wir sowohl am Standort Ber-
lin als auch am Standort Hamburg anbieten. Für 
die „Fortgeschrittenen“ unter Ihnen empfehlen 
sich die Spezial-Schulungen, wie z. B. zu Behin-
derungen oder zu Nachträgen am Bau.

Nähere Einzelheiten zu unseren Schulungen 
können Sie unserer Internetseite www.baulei-
terschulung.de entnehmen. Dort können Sie 
sich auch anmelden. Für inhaltliche Rückfra-
gen stehen Ihnen die jeweiligen Referenten in 
unserem Berliner Büro gerne zur Verfügung. 
Darüber hinaus bieten wir die Durchführung 
von projektbezogenen Schulungen an. Einzel-
heiten hierzu entnehmen Sie unserer Website 
www.baurecht-wrd.de. 

Seminarangebot 1. Quartal 2015
www.bauleiterschulung.de
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die komplette VOb/b an zwei tagen - unser 
meistgebuchtes seminar

datum: 28./29.01.2015       dauer: 2 Tage

referenten: RA Bernd Kimmich, 

                     RA Markus Fiedler 

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 540,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

bauleiterschulung: 
die VOb/b in der Praxis

die komplette VOb/b an zwei tagen - unser 
meistgebuchtes seminar

datum: 22./23.01.2015       dauer: 2 Tage

referent: RA Hendrik Bach

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 540,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

bauleiterschulung: 
die VOb/b in der Praxis (hamburg)

basiswissen bei der dokumentation des bauab-
laufes (nachträge, behinderungen, stundenlohn-
arbeiten, abnahme und mängel, aufmaß und ab-
rechnung)

datum: 15.01.2015       dauer: 1 Tag

referenten: RA Hendrik Bach, 

RA Bernd Kimmich, RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

VOb/b für POliere

rechtssicherheit bei der kaufmännischen  
abwicklung von bauvorhaben 

datum: 13.02.2015       dauer: 1 Tag

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

VOb/b für Kaufleute

Kaufmännische bestätigungsschreiben, loslö-
sung vom  Pauschalpreis, leistungsverweige-
rung bei streitigen nachträgen, wirksamkeit 
vertraglicher Klauseln, abwehr der Vertragsstra-
fe, beweislastumkehr beim aufmaß und mehr

datum: 19.02.2015       dauer: 1 Tag

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: umfangreiches Skript 

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

20 tiPPs und tricKs für  
auftragnehmer

die VOb/b an einem tag (Vergütung und nach-
träge, ausführungsfristen und behinderungen, 
abnahme und mängel, stundenlohnarbeiten, ab-
rechnung, sicherung der werklohnforderung)

datum: 02.03.2015       dauer: 1 Tag

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

einführung in die VOb

Vertrags- und ausführungsfristen/Konsequenzen 
des leistungsverzuges/rechtsfolgen aus behin-
derungen/anforderungen an die dokumentation 
zur geltendmachung von mehrkosten/Vorausset-
zungen für die durchführung von beschleuni-
gungen

datum: 09.03.2015       dauer: 1 Tag

referenten: RA Bernd Kimmich, RA Hendrik Bach

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

bauzeit, behinderungen und dOKumentatiOn

darstellung aller nachtrags- und Preisanpas-
sungsvorschriften der VOb/b mit berechnungs-
beispielen zur nachtragshöhe

datum: 17.03.2015       dauer: 1 Tag

referenten: RA Bernd Kimmich, RA Hendrik Bach

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

Vergütung und nachträge am bau

Voraussetzungen des arbeitnehmerentsendege-
setzes (stichwort: bürgenhaftung), des  
arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  
(Problem: scheinwerkverträge) 

datum: 05.02.2015       dauer: halber Tag

referent: RA Stephan Becker

seminarunterlagen: Skript 

Konditionen: € 145,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

beschäftigung ausländischer nachun-
ternehmer - chancen und risiKen

typische fragen und Probleme bei ausschrei-
bung und Vergabe öffenlicher bauaufträge

datum: 17.02.2015      dauer: 1 Tag

referent: RA Dr. Ulrich Dieckert

seminarunterlagen: Skript, Urteilssammlung 

Konditionen: € 290,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

KOmPaKtschulung 
Vergaberecht (VOb/a)


